
Die Staatenwelt.

Das Leben.

-I?
,,^m Schweiße deines Angesichts sollt du dein Vrod
„essen." Das ist das Gebot der Notwendigkeit, in
welchem der unveredelteMensch seinen Gott erkennt.
Ein Jeder soll arbeiten, und „wer nickt arbeitet, der
soll auch nicht essen." So spricht die Natur; und wo
sie ihr Gesetz verkündigt, da ist Leben und Lebensgenuß
ihr unterthan. Aber glücklich seyn wollen die Mei¬
sten durch Befriedigung ihrer Willkühr.

Ein Eden, ein Paradies, liegt in aller Menschen
Sinn. Jeder will ein Paradies für sich. Im Pa¬
radiese ist Adam allein, bis ihm der Schöpfer eine
Gehülfin schafft; denn es fühlt der Mensch, daß es
nicht gut sey, ss allein zu seyn Kaum aber ist ein
zweites Ich auf Erden, so meldet das Unglück sich an,

ss

^ ss'
W

M'ss
ff D-

Dss
5 '.

ffss

'ff '

ssff '!



die Lüsternheit und U n genü g sa mkei t;— das fühlt
und glaubt der Erdenbürger, denn er kämpft mit dem
Heer der Leidenschaften und der Nebel, die ihn von
innen und außen bestürmen. Seine Ruhe und sein
Glück ließ er im Paradiese, wo er, seinem Wahne
nach, Herr war und scyn möchte.

Aber im Schweiße seines Angesichts soll er sein
Vrod essen. Er fühlt sich hinausgestoßen in die Müh¬
seligkeiten des Lebens durch eine mächtige unsichtbare
Gewalt, in welcher er nun den Herrn der Welt vck-
chrt, den ewigen Herrscher,, durch dessen Macht und
Gnade er, wo nicht zeitlich, doch ewig glückselig zu
werden hofft. Er glaubt so gern an einen Himmel, an
ein Eden jenseits des Raumes, wo kc>n Weinen sei),
kein Schmerz und keine Plage.

Alles hat seine Zeit. In dieser ist Jedem sein
Ziel gesteckt. Seine Leiden und Freuden. wie das
Ende seines Dascyns, legt der Fromme, der Religiöse,
in Gottes Hand. Alles dankt er der Vorsehung,
die er anbetet.

So übt der Glauben eine heilige Macht — aber
durch den Glauben ist es noch nicht besser geworden
hienieden. Der Glaube selbst, je nach den Formen
und Gestaltungen, unter denen die Menschen ihn auf¬
nahmen und ihn ihren Mitmenschen aufdringen
wollten, hat des- Jammers und der Roth so viel er¬
zeugt, daß man irre werden könnte an ihm selbst und
seiner Göttlichkeit, hatte nicht die Freiheit, seine
himmlische Schwester, sich eingefunden.
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Wie sind wohl die Menschen zu dem „Begriffvon

Freiheit gelangt?" hat einer der Weisen in seinem

Denken und Forschen gefragt °") „Es war ein großer

Gedanke" — so lautet sein Zeugniß? und Wahrheit ist

in seinen Worten. Die Idee der Freiheit einigt

des M nschcu Geist und Gemüth, lind verleiht ihm,

kraft ihrer göttlichen Gewalt, seine Würde. Im ewi¬

gen Iugendglanz steht das erhabene Wesen, die hohe

Idee der Menschheit, an des Todes Pforte; und wo

der Sklave, der Mensch des Daseyns und des Augen¬

blicks, nur Verwesung sieht, und vom eiskalten Wahn

der Vernichtung erzittert, da zeigt die Gottestochter

denen, die fest und klar in der Brust, das Antlitz mu»

thig zu ihr erheben, die Strahlen eines unendlichen

Seyns. So waltet sie herrlich im Wollen und im

Thun, im Entschluß und in der That, und viel von

dem, was durch sie Großes geschah aufErdcn, Haider

wahre Ruhm und die bleibende Ehre ins lebendige

Buch der Geschichte geschrieben, das Mit- und

Nachwelt glaubig cmpsahn.

Aufgeschlagen auf dem Altare der Menschheit, im

unvergänglichen Tempel des Lebens, spricht es für alle

Zeiten den ächten Geist der Tugend aus.

Die wahre Freiheit ist's, die Menschen mit Men¬

schen versöhnt, wenn die falsche, die ihren Namen

misbraucht, mit Schrecken und Verderben droht. Die

Willkühr, gefolgt von Habsucht und roher Gewalt,

hat Sklaverei in die Welt gebracht. Seiner Hände

P Georg ChristophLichtenberg.



Fleiß, seiner Arbeit Frucht in Ruhe zu genießen, war-
dem Menschen nicht lange vergönnt. Das tinvlich-fa¬
belnde Jugendalter unserer Geschichte weiß Zwar man»
cheS zu erzählen von der goldenen Zeit, welche die Un¬
schuldsjahre des Menschen-Dasenns lieblich und heiter
belächelt, umgaukclt von fröhlichen Scherzen. So
schmeichelt uns Allen der Kindheit Traum. Doch ernst
und ernster wird das Leben und die Geschichte; eifern
und blutig so manches Blatt der gestempelten Zeit.

Arbeit hatte die Natur geboten, doch der Arbeit
Frucht wurde des Raubes Lohn. Gegen die Arbeit
sträubte die Wilikühr sich und die Bequemlichkeit mit
Unkunve und Unverstand. Von Anderer Fleiß sich zu
nähren, sagte dem Rohen und Starken zu; die Hab¬
sucht spornte zu wilder That« Roth lehrte Gegenwehr,
Trotz den Krieg. Auf blutigen Boden siel der erschla¬
gene Mensch.

Mit zunehmender Bevölkerung wurde nicht al¬
lein der Arbeit mehr, die Gegenstände der Arbeit und
ihre Resultate vergrößerten und vervielfältigten sich;
das Besitzthum Vieler ward zum Eigenthum Einzelner;
bald gab es Reiche und Arme. Der Krieg wurde
zum Handwerk. Reiche und tapfere Anführer wurden
Fürsten und Gesetzgeber. Bald gab es Krieg um der
Fürsten willen, denn jeder wollte groß scyn und mäch¬
tig und reich, Launen und Persönlichkeiten der Fürsten
bestimmten das Thun und das Leiden der Völker.
Frftihcit nannte man einen Zustand, wo so Viele,
wie möglich, nach Sitten und Gebräuchen, oder auch
nach Gesetzen herrschten. Ging ein Einzelner oder auch
^ine Mehrzahl von den Herrschenden, von der Form.
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In allen Staaten, vorzüglich in Aegypten und in,

Morgenlande, herrschten die P r i e st e r durch Kenntnisse

und Aberglauben. Sinnliche Vorstellungen nur verbau»

den die Völker der Erde durch Götzendienst mit de?

Idee eines göttlichen WcscnS.

Von jeher hielten die Reichen und Mächtigen sich

f ür die Besscrn. A r i sto kra t i S n> u S, oder Adel,

ist ein alteS Erbstück der Welt. Von jeher wurde sie

durch Priester, Adel und Fürsten beherrscht. WaS nicht

in diese Kategorie, in diese Kasten gehörte, daS nannte

man Volk. —-

So lange ein jeder seine Bedürfnisse, wenigstens

die nothwendigen, selbst anschaffen und hervorbringen,

die HülsSmittcl, die Werkzeuge dazu selbst verfertigen

mußte — so lange gab es nur Vermögen und Reich¬

tum in sehr beschränktem Sinn. Wo der Ackerbaues

seine Gerätschaften, seine Wohnung und seinen Pflug,

selbst verfertigen mußte, und den Ertrag seiner Felder

und HauSthiere nur kür sich und seine Familie be¬

stimmte, da war der Staat noch roh, die Kunst und

die Wissenschaft entweder gar nicht, oder nur in der

ersten Kindheit vorhanden. AlS aber nach und nach

besondere Arbeiten besonders verrichtet und auSgebil«

det wurden, als Handwerker und Künstler sich

Hervortaten, da ward eS anders. Der Handel kam

smpor.

ab und zur bloßen Willkühr über, so nannte man sie

Tyra n n e n. Grausamkeit war kein notwendiger Cha¬

rakter der Tyrannei.



Handel mag es bei Hirtenvölkern, bei Nomaden,
schon früher gegeben haben; — doch Kaufleutc gin,
gen nur aus Staaten, aus Städten und begrenzten
Landern hervor. Die A r b e i t s t h e i l u n g und der
Handel mehrten sich wechselsweise; der Verkehr hob
den Verkehr; der Rcitz der Neuheit und der Habgier
spornte die Thätigkeit, und als Gold und Silber
hinzukamen, da gab es eine Handelswclt.

Gold und Silber wurden ansanglich als Waaren
zu Markt gebracht *), doch bald mußten die Tausch-
waarcn, welche man zu K au f m i tt c l n erkoren hatte,
(Vieh, Leder, unedle Metalle w.), dem Gelde wei¬
chen. Jetzt hatte der Verkehr die Grundzüge ange¬
nommen, die er noch heute auf allen Märkten, in allem
Handel der Völker zeigt. Nur mehr ausgebildet, vcr.
bildet noch mehr, zeigt sich uns der Handel, wie
das neunzehnte Jahrhundert ihn mit sich gcbracbt.
Gesetze, wie sie je nach dem Interesse und nach den
Auslebten der Machthaber gegeben wurden, beschränkten
von Anbeginn seine Freiheit, und der Zwang gab ihm
Richtung und Grenzen. —

Ihr Vrod im Schweiße ihres Angesichts zu essen,
dazu werden nur die Armen, die weniger Bemittelten
geboren, unter den Vermöglichcrcn ist gewöhnlich nur
der Rcitz zur Vergrößerung ihres Vermögens, der
Trieb und das Treiben nach Rcichthum, die Ursache
ihres Fleißes. Verständige sehen ein, daß der Mensch
zur Beschäftigung geboren sey, daß er arbeiten muß,

Prophet Ezechiel, Cap. 27, Vers 12—22.
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um gesund und vergnügt zu essen — daß Arbeit
die Bestimmung des Menschen, das Mittel zur Aus¬
bildung und Vervollkommnung feiner Kräfte und An¬
lagen, die Bedingung seiner moralischen Erhebung,
seiner geistigen Veredlung, kurz der einzige Weg zum
Zwecke seines Daseyns scy. Nicht der Hände Arbeit
allein bedarf es, um diesen Zweck zu erreichen. Den¬
ken und Forschen, Lehren, Lernen, Leiten und Regie¬
ren ist gleich großes Bedürfniß geworden? selbst der
Waffen Gebrauch, die Kunst des Krieges ist den Staa¬
ten, wie sie sind, Vonnöthen. Jedem seine Stelle.
Daß Alle Beschäftigung finden, ist eine der ersten
Aufgaben der Gesetzgebung und der Regierung, denn
Müssiggang ist aller Laster Anfang.

Aste Einrichtungen, welche der Mittel und Wege
zur Arbeit weniger machen, oder den Muth zum Flciße
schwächen und vernichten — alle Anstalten, die dem
freien Gcwcrb und Verkehr entgegen stchn, sind schäd¬
lich und verderblich. Ihre Hinwegräumung ist Sache
der Staats-Polizei, oder wenn man will, der Natio-
nalwirthsehaft. In so fern aber — was leider! seit
den frühesten Zeiten stets der Fall war und noch immer
ist — das Abgaben-System und falsche Besitzrcchte das
Leben des Verkehrs, die freie Hervorbringung und
Vermehrung der Früchte und Fabrikate, der nothwen-
digen Bedürfnisse und der Kunsterzeugnisseverkümmern,
verhindern und unterbrücken — in so fern ist es Sache
der Abgabcnkunde, Aufklärung zu geben und Andeu¬
tung, wo und wie dem wahren Staatszwcck gemäß zu
ändern, zu verbessern, zu helfen scy. Dte Abgaben
künde ist der wahren gesetzlichen Freiheit so nahe ver
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wandt, als das Recht selbst. Gesetzliche Freiheit ist
die Bedingung aller Staatswohlfahrt, und nur diese,
nur staatsbürgerliche Würde und Zufriedenheit, bringt
Heil über die Völker und Besserung in erfreute
G e m u t h e r.

Doch müssen wir hier bemerken, daß wir das
oberste Staats-Vcrwaltungs-Prinzip eines berühmten
Schriftstellers über National - Oekonomic *) nicht als
das oberste betrachten können. Das Volk zufrieden
und vergnügt zu machen, ist nur durch das Volk
selbst, und nicht durch bloße Verwaltung, nicht durch
angewandte Maximen möglich. So mag es auch dort
zu verstehen seyn; dcmungeachtct gehen wir weiter, und
fordern staatsbürgerliche Freiheit als noth«
wendige Bedingung der sittlichen Erhebung und
gc i sti g c n Au sb i l d u n g der Völker. Wahr ists,
nur bei Zufriedenheit und Frohsinn ist dieß im Ganzen
möglich, aber die Heiterkeit des Gemüths muß durch
Au fklär un g und Ve r e d lu n g begünstigt und er¬
halten werden? die moralische, die religiöse und die
Kunst-Erziehung muß mit der st t a a t s-b ürgc r l i-
ehcn Hand in Hand gehen. Freiheit im Leben gibt
Freiheit in den Geist — nur Freiheit reinigt und er¬
halt den Glauben, bringt wahre Religion in offene Ge-
müther. Nur die Pietät der Bürger schließt rei¬
ner Frömmigkeit die Herzen der Christen auf.
Freiheit und Glauben nur beseligen, wo sie eins wer¬
den, durch die Liebe zum Gesetze Gottes in der Roth-
wcndigkeit seiner ewigen Natur.

Des Grafcn Julius von Soden.



Um die Zwecke zu erreichen, die dem Begriffe,

dem Wesen und den Zcitbedürfnissen des Staats ent¬

sprechen , sind Abgaben nöthig. Persönliche Leistun¬

gen der Bürger reichen bei weitem nicht aus. Vieles

hat der Staat zu kausen, zu bezahlen. Selbst seine

Würde, sein Ansehen im Verhaltniß zu andern Staa¬

ten, erheischt (wie die Welt nun einmal meint) einen

Aufwand, emen Hof, eine Pracht, was alles nurmit¬

telst der Abgaben (unter denen wir noch keine Aufla¬

gen versteh», wo der Staat andere Einkünfte hat) be¬

werkstelligt werden kann.

Die Abgabcnkunde spricht nur von der Art der

Abgaben und der Er h eb u n g s w c i se. Größe amd

Verwendung derselben hat das Recht und die Polizei

(Oeronomie) des Staats zu bestimmen.

Wir kommen also auf den Begriff einer öf¬

fentlichen Abgabe.

Oeffentliche Abgaben find Vermö¬

gen st heile der Bürger, welche zu

den Staatszwecken abgegeben wer¬

den.

Eine Theorie der Staatswirthschaft, die alles,

was durch Arbeit hervorgebracht und erworben wird,

als Capital betrachtet, kann nicht zur Bedingung

machen,

daß durch Abgaben kein Capital in

Anspruch genymmen werdxn diirf?.
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Nach unfern Vorbegrisscn folgt dicß aber nicht

nur als ein Grundsatz, ohne welchen keine Sicherheit

des Vermögens mehr rechtlich möglich ist, indem die

Capitalicn, außer dem Tagelohn und dem absoluten

Prosit, alles Einkommen bedingen: sondern es folgt

nach denselben mit gleicher Nothwendigkeit:

daß der Tagelohn gar nicht, und der

absolute Profit nur im Nothfall be¬

steuert werden dürfe, indem Verletz-

tere entweder z u m N o t h b e d a r f d cs

Eigenthümcrs,oderzu Capital be¬

st i m m t i st.

Wir müssen demnach als Regel festsetzen:

daß alle Abgaben von den Rente:«

und vom relativen Profit zu erheben

wären.

Etwas anderes wollten, hinsichtlich der Land-

wirthe, auch die Physiokraten nicht. Ihr System

ruhte aber auf der falschen Voraussetzung: als ob die

Grundbesitzer in der Eigenschaft von Gcwerbsleuten

(die Urproducenten, wie Soden sie nennt,) den Preis

ihrer Waaren nach den Abgaben bemessen (die Auflagen

wieder auf ihre Waaren schlagen) könnten. Diese Ver¬

fechter der einzigen Abgabe vom reinen Ertrag

aus Grund und Voden hegten die vorgefaßte

Meinung, daß Verkäufer von Lebensbedürfnissen, zu¬

mal von notwendigen, nur fo r d e r n dürften (die

Kaufer in Händen hatten). Sie bedachten nicht, daß

die sogenannte Konkurrenz den Markt und den

Preis macht) daß die Emdtcn, mithin die verkäusilo
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chen Vorräthe, höchst ungleich sind; daß es den Ver¬

käufern, zumal wenn sie viel Abgaben, oder gar

das Ganze des Staatsbedarfs allein zu zahlen ha,

den, oft mehr darum zu thu» scyn muß, Geld zu lö¬

sen, als dem Käufer darum zu thun ist, die Waare

zu erhalten; daß es sehr schlimm wäre, wenn Verkäu¬

fer, und vollends Verkäufer von nothwendigcn Be¬

dürfnissen, den Preis ihrer Waaren selbst machen

könnten; daß im letzter» Fall nur allzubald die tapi-

rende Polizei sich darein legen müßte, um Unrecht durch

Unrecht erträglicher zu machen (auf der andern Seite

aber wieder um so mehr zu schaden); — kurz, sie be¬

dachten nicht: daß jeder Reinertrag, jeder Prosit, jede

Rentcngröße vom Handel abhängt, und daß der

Staat diesen nicht regeln kann.

Auch mußten die Physiokraten sich erst von Büsch

auseinander setzen lassen, daß außer unser» B o-

d e n c rz e u g i> i sse n noch gar viele Dinge, worunter

auch viel nothwendige, mittelst des Geldumlaufs

verwcrthet werden; und in Geld sollte doch jene ein¬

zige Abgabe bestehen. Aus angeführten Gründen

sind aber die Preise dieser übrigen Waaren und Ge¬

genstände oft in gar keiner Wechselwirkung mit den

Brodpreisen, ungeachtet die Brodpreise, dem Be-

dürfniß nach, die ersten sind, und allerdings bei ihrem

Steigen und Fallen den Preis mancher Sachen in ge¬

wissem, sehr selten aber in gleichem Verhältniß ver¬

ändern und nachziehen. Es wäre demnach eben so

hart, wenn die Verkäufer dieser Dinge das Vrod um

so theurer zahlen müßten, je mehr Abgaben auf die

Körner-Erzeugung gelegt würden, als es hart wäre,
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wenn die Landwirthe etwas für Andere zahlen solle

ten, mit dessen Wiedcrerhebung sie vom Staat auf
den Marktpreis verwiesen würden *).

Ueberhaupt wird man nicht richtig besteuern, so

lange man, sey es bei der sogenannten Grundsteuer,

oder bei andern Auflagen, indirekt zu Werke geht,
d. h. vom Nächsten Besten eine Abgabe fordert, und
ihn mit der Wiedererhcbung an Andere verweist, Aeu-

ßerst selten hat im Geldverkehr, im Kaufhandel, der
Eine den Andern so in seiner Gewalt, daß er ihm eine

Abgabe ein dingen könnte, sey es geradezu, oder,
wie man will, in der Preishöhe. Was Adam Smith

von den Austagen auf den Gütervcrkaus sagt, läßt sich
von den allermeisten Verkaufs- oder Kaufs - Abgaben

sagen. „Sie fallen fast ganz dem Verkäufer zur Last.
„Dieser ist gemeiniglich unter einer größern Nothwen-
„digkeit, zu verkaufen, als der Käufer, zu kau-
„fen. Der Verkäufer nimmt so viel er bekommen
„kann; der Käufer gibt, so viel er will. Auflagen
„dieser Art fallen also oft auf Personen, die in einer
„Art von Roth sind, und werden daher nicht selten
„drückend und hart" **). Und je größer die Konkur¬
renz der Verkäufer ist, je mehr z. B- Früchte oder

In Würtemberg ist dieses falsche Prinzip durch die Accise-

-Ordnung von tgog. §. t., und durch die UmgeldS-Ord¬

nung von lgrz. §. 6. ausgesprochen. Es liegt aber auch

in jeder Bodenbestcuruug, die kein Maximum hat, oder

nicht stritt ist.

»») Was auch in Ansehung der Taxen und Spötteln von Est-
ttrkause» bei uns gilt-
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Vieh zu Markt gebracht werden, je mehr etwa Wirthe

oder Krämer in einem Ort sind, desto seltener fallt die

Steuer auf diejenigen, die sie treffen soll.

Eine natürliche Folge davon ist, daß die indirekt

Besteuerten, die eigentlich Nichtpffiehtigen, oder die

uncigcntlich Pflichtigen, sich der Abgabe zu entzie¬

hen suchen. Das Unrichtige in der Besteurung macht

die Pflicht unklar, und verwirrt die Begriffe. Der

Bürger wird dann uneins mit sich selbst; er wird u n-

mora lisch, weil er nicht r echllich behandelt wird;

die öffentliche Meinung erklärt sich gegen den Staat,

zumal wenn er solcher Abgaben viel, oder gar zu un¬

nützen Zwecken erhebt; und die weitern Folgen sind so

schlimm, so ganz dem wahren und höchsten Staats-

zweck entgegen, daß die jetzt allgemeinen Klagen über

die indirekten Steuern nur allzusehr gerechtfer¬

tigt sind. Weniger hat die öffentliche Meinung gegen

die sogenannte Grundsteuer, die eine direkte heißt;

wenn gleich, wie auch aus dem bereits Gesagten her¬

vorgeht, ihre Normen oft nicht minder falsch, ihre Um¬

lagen nicht minder drückend, indirekt und ungerecht
sind.

Man nehme z. B., daß im Jahre 1816 sehr viele

von den kleineren Güterbcsitzern nicht nur keinen wahs

ren Ertrag, kaum Tagclohn und Capitalrenten, manche

kaum Ersatz für Saatfrüchte und Gespannarbeit hatten,

diesen scheinbaren Ertrag aber wieder zur kostspieli¬

geren Feldbestellung für 1Z17 aufwenden, und, wäh¬

rend inzwischen die Theurung herrschte, größtcntheils

von ihrem Capital leben mußten — daß diese Grund-

8
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eigne? nun, der reichlichen Erndte ungeachtet, doch

keinen besondern Nutzen, meistentheils doch keinen

Profit haben; nun aber die — vielleicht von mehre¬

ren Jahren aufgelaufene Steuer aus ihren unein¬

träglichen Güterstücken prastiren, vielleicht noch er¬

kaufte Saatfrüchte erst jetz: in äußerst hohen Preisen

vergüten, rückständige Güllen e sehen, und etwa noch

schuldige Capitalzinnse entrichten sollen. Man nehme

ferner: daß während dieser Zeit im inländischen Frucht¬

handel bedeutende Summen gewonnen worden, so daß

vielleicht Einzelne 5 bis loooo fl. dieses Gcwinnstcs

als Capital anlegen, aber von diesem Erwerbe, als

solchem, und auch von dem damit begründeten Capital,

keine Abgaben leisten, von all' diesem Gcldc gar

nichts an den Staat geben "), Wer kann bei diesem

wahren Zustand der Sachen die eingeführte Bestcu-

rung für gerecht halten?

Man nehme noch hinzu, daß auch jene Gemein¬

den, die in einem der beiden letzter» Jahre, oder auch

in beiden, durch Hagelschlag den größern oder größ¬

ten Theil ihrer Erndte verloren — daß jene Winzer,

die schon Jahre lang von ihren Capitälchcn leben, deß

ungeachtet nun ihren Nntheil an der Grundsteuer be¬

zahlen sollen, wenn er ihnen nicht aus Gnaden nach-

H In Württemberg hat man, dcrTheurung wegen, die Frucht-

Accise aufgekoben, weil man, dem Prinzip nach, sie für

eine Consumtions-Steuer halt. Das war so sehr über alle

Erwartung der Kornhändler, (die dcmuugeachtct so viel

wie möglich uakmcn,) al§ die durch Fruchtspcrren :c,

begünstigte Steigerung der Preise selbst. Der Handel rich¬

tet sich nun einmal nicht nach der Canzlei-Praxis.



gelassen wird: so zeigt sich die Unbilligkeit eines solchen
Systems siets in einem grelleren Lichte. Und dieses
System wird in vielen deutschen Landern, nur mit mehr
oder weniger Einsicht und Nachsicht, gehandhabt. Da¬
her denn auch die Klagen über den Verfall des soge¬
nannten Bauernstandes. Doch Alles klagt über Ab¬
gaben.

Unter Abgaben verstehen wir aber, dem aufge¬
stellten Begriff zu Folge, alle Vcrmögenstheileder
Bürger, welche zu Slaatszwccken abgegeben werden;
und dabei fordern wir, wie gesagt, von Rechtswegen,
daß keine Abgabe das Capital der Staatsbürger tref¬
fen dürfe. Aus diesem Grundsalz folgt aber zunächst:

daß alle Abgaben, die das Capital
treffen, womit irgend ein Gewerbe
erst begonnen werden soll — mithin
alle Concessions» Taxen u n d V ü r-
g er - An n a h m s - G e ld e r, so wie sie hcr-
gc bracht sind, verwerflich scyen.

Man glaubt wohl ohne nähere Prüfung nicht, wie
nachtheilig solche Abgaben auf das Fortkommen derje¬
nigen wirken, die mit einem kleinen, zu ihrem Ge¬
werbe und zu ihrer hauslichen Einrichtung n oth wen¬
digen Capital, ihre bürgerliche Thätigkcit mittelst
einer erst zu ordnenden Haushaltung beginnen. Sind
solche Abgaben noch überdies', wie gewöhnlich, mit vie¬
len Nebcnunkostcn verknüpft, so ist es hausig der Fall,
daß mit Schulden, wenn auch mit kleinen, aber doch
mit drückenden Schulden, das „Hausen" angefangen,

8 "
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und das kleine Gewerbe schon im Entstehen verkümmert

wird.

Es ist überhaupt unrichtig, daß der Staat das

Recht habe, poli etliche und staatsrechtliche Bewilli¬

gungen sich bezahlen zu lassen. Die Bewilligung ist

nur ein Zeichen, eine Erklärung, daß dem Ansuchenden

das Bewilligte gebühre. Ihm wird nur sein ei¬

genes Recht, das Recht des freien Staatsbürgers

zuerkannt. Und damit der Staat bestehen könne,

steuert der Bürger. Sein Recht braucht er aber nicht

zu kaufen. Raum und Sicherheit lassen sich gerechter

Weise nie besteuern. Unpolitisch ist es sogar, neu auf¬

genommenen Staatsbürgern eine Aufnahms-Tape ab¬

zufordern — eine Zahlung vor dem Genuß. Die

Zeit, da >rmn die Freiheit unter dem Titel von Ge¬

rechtsamen und Privilegien verkaufte, die solltcnicht

mehr seyn.

Hieher gehören auch alle sogenannten Dispen¬

sati o ns-Ta pe n, Necogni-tions-Gclder :c.

Staats-Einnahmen, die öfters noch mit Nebentapcn

für das Canzlei-Personale verbunden sind, und nur

Beweise liefern, daß die Staats-Verwaltung etwas

erlaubt habe, was sie eigentlich gar nicht verbieten

durfte. So die Freiheit in Freiheiten zu zerstückeln,

und sie durch Kramerei-treibende Dirastcricn Bogen-

und Blattweise ausschneiden zu lassen, ist gegen die

Würde einer Staatsrcgierung. Schon die Oekonomie

bei solchen Staats lasten ist gewöhnlich eine ver¬

kehrte, hauptsächlich da, wo die ganze Staats-Ver¬

waltung nach dem Prositsatz der Beamten zugeschnitten,

und je nach ihrem Verbrauch akkommodirt worden ist.



Bürger-Aufnahmt - Gelder, welche die Gemeinden

beziehen, würden,- zn deren ^eigenem Vortheil, mit

den Auflagen, die solchen Mitgliedern von Gemcin-

heits wegen, je nach ihrem Einkommen, und nach der

Zeitfolge gemacht werden, als Zusätze verbunden

werden können.

Was der

Z e h e n t e

sey, haben wir schon in dem Kapitel vom Capital in

Grund und Boden angedeutet. Eine etwas nähere Un¬

tersuchung wird hier an ihrem Orte seyn.

Gibbon erzählt uns, im zweiten Theil seiner

Geschichte vom Verfall und Untergang des römischen

Reichs, auch vom Zehenten der alten Magier in Per¬

sien. Zoroastcr, ihr Prophet, soll im Sadder

auch also sprechen: „Und wenn eure guten Werke zahl¬

reicher waren, als das Laub der Bäume, als die

„Tropfen des Regens, und die Sterne am Himmel,

„oder der Sand am Meere, so würden sie euch doch

„nichts nützen, wenn sie nicht dem Destour oder

„Priester, wohlgefällig sind. Um das Wohlgefallen

„dieses Führers auf dem Wege des Heils zu erlan¬

gen, müßt ihr ihm treulich den Zehnten geben von

„allem, was ihr besitzt, von euren Gütern, von eure»

„Ländereien, und von eurem Gelds. Habt ihr den

„Destour befriedigt, so wird eure Seele den Qualen

„dee Hölle entgehen; ihr werdet Ruhm in dieser, und

„Glückseligkeit in der künftigen Welt cinerndtcn: denn

„die Desto urs sind die Lehrer der Religion; sie wis-

„sen alle Dinge, und sie entbinden alle Menschen." So

der Stifter dieser Scligkeitslehrc. Wie gleichartig zu
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allen Zeiten die Sprache der Priester war, ist aus dem

Capitulare jenes, im Jahr 794 zu Frankfurt gehalte¬

nen Synods zu ersehen, in welchem man dem Volke

Carls des Großen sagte: „daß man bei der letzten,

„Hungersnot!) leere, von den bösen Geistern ausge-

„Hessene Kornähren gefunden; ja, daß man gehört habe,

„wie diese Teufel (Nrwmonos) den Leuten die vernach¬

lässigte Abtragung des Zehentcns (aus Fürsorge für

„das Wohl der Kirche) verwiesen hätten "*) Wie im

alten Persien die Magier (welche, nach Ammianus

Marccllinus, von einem besondern Stamme, eine

eigene Kaste waren) in den Besitz der schönsten Län¬

dereien zu kommen wußten, so war auch schon vor

Carl Martcll die Geistlichkeit im Besitz der Staats-

Domancn , worin sie unter dem genannten Fürsten durch

den Adel gestört wurde. Carl der Große half ihr

hauptsächlich durch den Zehnten wieder auf, den sie

früher zun, Theil selbst, aber an den Staat geben

mußte. (Es finden sich jedoch viel ältere Versuche, der

christlichen Kirche den Zchenten zuzuwenden.) Das

Volk, frei durch seine (ständische) Versammlungen, be¬

hielt sich jedoch den Los kauf vor, wie aus deutschen

und longobardischcn Gesetzen zu entnehmen ist, durch

welche die Kaiser jenen Loskauf zu hintertreiben

suchten.

Sattler hat im zweiten Theil seiner historischen

Beschreibung des Herzogthums Würtcmbcrg, Cap. 2?.

Z. 2. zu beweisen gesucht, daß alle Zehenten Ursprung»

H Schmidt, Geschichte der Deutschen, Ztes Buch tZ. Cap>

Moni esgscii ew blsxrlt äes Iwlx, T. IV. I. Zt. lZ.
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lieh Lay en »Zehnten gewesen seyen. Er scheint bei

seiner Untersuchung aber nicht beachtet zu haben, daß

es im Alterthum wohl keinen Staat gab, in welchem

nicht gewisse Arten von Zehnten, d. h. Natural-

Abgabcn eingeführt gewesen wären Je nachdem die

weltliche oder die geistliche Aristokratie (Oligarchie oder

Hierarchie) die Oberhand gewann, kam auch der Zehnte

in ihre Hände. Dieß war bei den Aegypt>ern und

Juden, wie bei den Franken und Allemannen der Fall.

Im Nömerreiche gab es langst einen Zehenten, ehe es

Christen gab (was Sattler in Abrede zieht), und

die Dekumatcn (axri äeoumaw«) waren wohl nichts an«

dercs, als was noch h nie die Ländcreien in China

sind — Grundeigenthum des Staats, gegen Zehenten

verpachtet Kam der Fiskus in die Hände eines Ein¬

zigen, wie bei den römischen Imperatoren, so ging

der Zehentcn in ihrem eigenen und in ihrer (aristo¬

kratischen) Beamten und Crcaturen Bedürfnis? auf.

Selten mag er so billig angeschlagen worden seyn^
wie es in einigen Provinzen von China der Fall sc y n,

und in Bengalen unter den muhammedanischen Be¬

herrschern gewesen seyn soll, ungeachtet es hier der

Fünfte war, welchen die ostindische Gesellschaft, zum

großen Nachthcil des Landes, wieder in Naturalien

erhoben habe (nach Adam Smith). So viel wenigstens

ist gewiß, daß Zehentcn in den allermeisten Staaten

eingeführt wurden, und daß derlei Abgaben nur dann

in ihrer großen Schädlichkeit sich zeigen, wenn, um

mit Vuchholz zu reden, die P r o d u k t en - W i r t h,

schaft in die Ge l d w irt h sch a st übergegangen ist.

Schon unter dem ersten Augustus wurden im rö-
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mischen Staat Zehenten in eine Art von Gülten der-

wandelt. Ob aber ein solcher Modus (wie in Eng¬

land das JehenO Surrogat in Geld genannt wird),

so lang er überdies' in einein Frucht-Canon besteht,

und die Natur der Gülten behält, nicht höchst nach¬

theilig fortwirke, das ist ein Zweifel, der sich nicht so

leicht beseitigen läßt *).

Daß, wie Thär meint, die Verwandlung des

Zehent ns in einen Grundzinns, im Verhältnis' des

Durchschnittpreises der verflossenen zo Jahre, die Be¬

sorgnis' von wegen der Wandclbarkeit des Silberwerths

(des Geldpreises) haben könne, will uns nicht befrie¬

digen. Es scheint uns gar nicht unmöglich zu seyn,

daß künftighin des Geldes im Einzelnen weniger

werde, und daß dann solche Z i n n s seh u l d n e r noch

schlimmer daran seyn könnten, vls früher manche Be¬

sitzer von Grundgefällen, deren Natural Einkommen

vor dem allmähligen Sinken des Geldpreises (des

Gold und Silberwerths) in einen feststehenden Geld¬

zinns verwandelt worden war. Eine Abtragung des

Natural Surrogats je nach den Marktpreisen wäre

aber für die kleineren und ärmeren Bauern und Win¬

zer noch drückender, als eine Gült in Früchten. Der

sicherste Maßstab möchte seyn:

alle zehentbaren Güterstücke nach landwirth-

schaftlichcn Grundsätzen , ihrem komparativen

Werth gemäß, zu klassificiren, dann ihren

*) Siehe Thärs Leitfaden zur allgemeinen lapdwlMchältli¬

chen Gewcrbslchrc, §, 472,
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Preis, je nach den Preisen der zehcnifreien

Güter von gleicher Qualität, ausfindig zu ma¬

chen, und sonach die Differenz dem Zehent¬

herrn, als die ihm gebührende Capital-

große, zuzuweisen. Dieses Capital könnten

dann die Güterbefilzer verzinnsen oder ablösen.

Ist es auch mitunter der Fall, daß, wie Thär

bemerkt, für den Zehenten eine höhere Pacht gegeben

wird, als für das ganze Land, der Zehenthcrr sich also

mit diesem, und folglich auch mit dem Preis, oder

mit der Rente desselben, kaum befriedigt glauben wür¬

de: so wird ein solches exorbitantes Verhältnis; durch

die Natürlichkeit des Preises (des gemeinen Werths

oder wirklichen Capital- Standes) der zchcntfrcien Gü¬

ter in die Schranken gewiesen. Auf mehr als auf das

Gut selbst nach seinem Capitalwcrth kann der Zehent¬

hcrr kein Recht haben, denn eine sogenannte Leibeigen¬

schaft begründet kein Recht, Viele „Zehentpflichtige"

sind freilich oft leibeigen, ohne es zu wissen.

Eine solche Reform von Seiten einer Staatsver¬

waltung im Einzelnen zu bewerkstelligen, hat aller¬

dings viele Schwierigkeiten, und so mag es gcrathe-

ner seyn, wenn die Fmanzbchörden sich mit den Ge¬

meinden abfinden, und sich von diesen das abkäuf¬

liche Na tu ra l gcfä l l nach Bilanzen zusichern las¬

sen. Aber gefehlt wird es seyn, wenn die Gemeinden

dann den Zchenten nach dem Steuerfuß umlegen (wie

dicß im Darmstädtischen der Fall ist). Abgesehen da¬

von, daß die Logarithmen der Grundsteuer-Kataster

in der Regel falsch sind, und keineswegs die wahrH
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Rente ausweisen, so läßt sich, wenn die Renten be¬
reits besteuert sind, und der Zehcnte oder sein Surro¬
gat, vom Profit genommen werden soll, dieser Profit
allenfalls durch Gleichungen, aber nicht nach der Regel
de tri ausmittcln. Nimmt man aber an, daß der Ze¬
hcnte zuerst von der Landrente gehe, und er absor-
birt diese ganz oder doch zum größten Thcil, so träfe
dann die Steuer sogleich den Profit, und richtige Profit-
Kataster sind gar nicht möglich *).

Da der Zcbente bei den schlechtesten Gütern ge¬
wöhnlich am härtesten trifft, indem er hier oft Renten
und Profit verschlingt: so könnte es bei der Umlage
desselben nach dem Steuerfuß leicht der Fall werden,
daß die Besitzer von besserem Boden am Zehentcn des
schlechtenbezahlen müßten.

Der sogenannte kleine Zehcnte, der häufig in
den Händen der Geistlichkeit ist, macht, seiner größern
Veränderlichkeit wegen, die Abfindung noch weit schwie¬
riger. Die kleinen Zehcntherren haben seit den letztern
50 Jahren einen großen Theil des landwirthschaftlichcn
Capitals an sich gebracht. Die große Vermehrung und
Ausbreitung des Klee- und Kartoffclbaucs, die An¬
pflanzung von Manufactur-Gewächsen, Neps, Tabak w.
der Bracheinbau überhaupt, hat manche kleine Zehent-
rentc sehr bedeutend, mitunter auf das zwanzig- und

*) Vergl. auch die Schrift: lieber die gleiche Bcstcurung der

verschiedenen Landesthcile des Königreichs Hannover, von

G-S art orius, Hosrath und Professor der Politik ;n

Göttingcn. lgtZ. S. 6l—93.
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mehrfache, mit der Rente aber das Capital in gleichem
Verhältnis; vermehrt, Dieß geschah nun größtentheils
auf Kosten der Bodenbesitzer und Landwirthe, mitunter
aber auch aufKosicn der Besitzer des großen Zehentcns
(z. B- du»ch den Kartoffelbau in der Brache, welcher
bei der gewöhnlichen Dreifelderwirthschaft die Erndten
an Winternuch.-en schmälert) ^). Es gibt der Güter
viele, worin der große und der kleine Zehcntherr zu¬
sammen ein weit größeres Capital stecken haben, als
der Boden Kaufschilling oder der jetzige Werth und
Preis der zchentbarcn Grundstücke ausweisen, Wieda
helfen?

Wo bei einer splchcn Cultur die Grundbesitzer
mit den Geistlichen sich besonders vergleichen sollen,
da wird jede Abfindung unmöglich seyn. Mehr Ca¬
pital an die Zchcntherrn zu geben, als man bereits
für den Ankauf der Güterstücke aufgeopfert hat, wür»
den die Meisten für eine Thorhcit halten. Die Zehent»
Herrn aber verlangen ihr sogenanntes Recht

Das Auszehenten ist auch in der Regel günstiger für
den kleinen als für den großen Zchcntherrn. Dieser be¬
kommt selten den zehnten Thcil wirklich.

**) Vor einigen Iahren starb in Württemberg ein Dorfpfarrer,
der auf seiner zehentreichcn Pfründe durch den unermüdli¬
chen Fleiß seiner armen Gemeinde ein sehr ansehnliches
Vermögen ersessen hatte, demungcachtet aber bis ansein
seliges Ende sich von dem Kcrnobstc, was der Wind abge¬
schüttelt, den Zehenten, matdematisch genau, auch in
Schnitzen reichen ließ. — In Hartmanns Würktembcr-
gischcn Kirchengesetzcn ist eine Verordnung angezogen, nach
welcher der Zehente von den Zwetschgen, ohne Rücksicht
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In England Hilst das Parlament durch eine, frei«

lich kostspielige Acte, wenn die Pfründncr durch ihre

Zehent - Ansprüche der Feld - Eintheilung und Cultur-

Verbesserung hinderlich sind, und sich mit den Abfin-

dungs - Vorschlägen der Betheiligtcn nicht begnügen

wollen. Ein gewisser, in der Regel der fünfte Theil

des zehcntbaren Grundeigenthums wird dann als sol¬

ches dem geistlichen Zehentherrn zuerkannt, versteht

sich für den ganzen Aehcnten. Und wenn bei uns

nicht der Staat eine ahnliche Abfindung regulirt, so

werden die meisten unserer Pfriindncr es auch fer¬

nerhin für gottgefällig halten, zu crndten, wo sie nicht

gesäet haben.

In so fern nun der Zchente nicht allein von der

kandrente geht, sondern bei schlechtem Grund und Bo¬

den und schwieriger Cultur auch noch den Profit des

Landmanns, oder auch die Zinnse von seinem Wirth-

schafts - Capital in Anspruch nimmt, sollte er auch in

diesem Verhältnis; besteuert werden. Früher war er

gewöhnlich von dem steuerbaren Vermögen ausgenom¬

men. Wo er aber auch in neuerer Zeit dazu angezogen

wurde, ist er doch wohl nirgends in seinem wahren

Vcrhältniß zum Grundeigenthum und zum landwirth-

schaftlichen Gewerbe katastrirt. Dieses wahre Verhölt-

niß aufzufinden, ist aber auch im Ganzen mit vie¬

len Schwierigkeiten verknüpft- Von vielen wird der

Zehente immer noch bloß als der zehnte Theil des

Vru tt o-Ertrags, und sonach irriger Weise als der

aus befreiende Rechtstitel der Geistlichkeit zukom¬
men soll.



Werth vom zehnten Theil der Grundstücke betrachtet,

was denn, hauptsächlich auch in Ansehung der Wein¬

berge, veranlaßt hat, daß z. B. in Württemberg

zehcntfrcie Stücke viel zu hoch gegen die zehcnt-

baren katastrin wurden, indem man, sonderbar genug,

dem Anschlag der zehentfreien ein Zehnthcil von dem

Anschlag der zchentbaren zugelegt, den Zehnten selbst

aber in manchen Distrikten nur mit jenem Zehntheil,

mithin gegen beiderlei Boden viel zu niedrig aufgenom¬

men hat.

Zum mindesten sollte man bei guten Acckern

den Zehnten mit dem fünften Theil ihres Capital-

werthö, bei schlechten aber im ganzen Anschlag

des Ackers katastrire», (und hiebet wäre ein solcher

schlechter Acker, was die Rente betrifft, doch oft

wieder ums Ganze zu hoch angeschlagen). Bei

Weinbergen ist, der kostspieliger» Cullur wegen,

der Zehcnte noch höher zu nehmen, bei Wiesen hin¬

gegen, die wenig Aufwand fordern, um so viel niedri¬

ger. Ein ganz richtiges Vcrhältniß wird sich, der Na¬

tur oder Unnatur des Zehentens wegen nie treffen

lassen.

Neuerlich erkaufte Zchenten rcntiren das auf¬

gewendete Capital mit fünf, sechs, sieben und mehr

Prozent.

Gülten und Grnndzinnse

sind sich, ihrer Natur nach, ganz gleich, nur daß die

Fruchtgülten, je nach den Marktpreisen, eine Ver-
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andcrlichkeit der Geldrente ihres Capitals, und somit,

eine Veränderlichkeit des Capitals selbst mit sich brin¬

gen. Aber auch die Grundzinnfe bleiben in größern

Zeiträumen nicht gleich, sondern verändern ihren Preis-

werth, und mit diesem auch ihr Capital, je nach den

Veränderungen im Preis wert he des Geldes.

Eine Ablösigkeit derselben läßt sich nicht wohl auf

andere Weise realisiren, als mittelst einer Durchschnitts-

berechnung nach ihren Mittelpreisen. Einen solchen

Mittel-Ertrag von einem Jnhrc als gewisse Procentc

von einem Capital betrachtet, fuhrt auf die wahrschein¬

liche oder mittlere Größe dieses Capitals.

In dem Kapitel vom Capital in Grund und Bo¬

den haben wir, wohl nicht mit Unrecht, angenommen,

daß Gülten und Grundzinnfe Theilc der vandrcnte

scycn, und sonach ihre Capitalgröße einen Thcil des

Capitals in Grund und Boden ausmache.

Ist es nun an dem, daß die Landrentc im südli¬

chen Deutschland zur Zeit vier *) Procent betrage, so

wird die L o s k a u f-S u m m c, wie sie z.B. im Groß¬

herzogthum Darmstadt normirt worden, auch eine rich¬

tige sehn. Nicht leicht werden aber Landwirthe, die

ihre Gelder zu höhern Interessen in ihrem Gewerbe

umthun, oder auch mit Sicherheit ausleihen können,

"^Also 2:Z im Verhältnis' zum Jinnsfuß zu 6?o. Bei ein¬
zelnen Stücken, vorzüglich in der Nähe volkreicher Städte,
kann die Landrcntc auch bedeutend höher seyn. Dieß sind
aber Ausnahmen. Nur im Größcrn liegt der Beweis. Auch
täuscht man sich leicht bei gesunkenem Güterwcrth.
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solche Gefälle so theucr abkaufen, zumal wenn die

Fruchtpreise aus den letz kern drcissig Jahren in den

Kalkül gekommen sind. Ein Staat, dem es darum zu

thun ist, Grund und Boden frei zu machen (was den

Einzelnen in keiner Hinsicht so nahe liegen kann) —

ein Staat, der Schulden und drückende Auflagen hat,

wird daher wohl daran thun, seine Gülten und Grund-

zinnse billiger abzugeben. Es fehlt ja den allermeisten

Gültträgern und Censiten ohnehin am Vermögen, sich

von Lasten zu befrei», deren Wiederkehr in anderer

Gestalt sie mißtrauisch befürchten.

Die Beste u r un g solcher Gefälle weist sich nach

dem Gesagten von seihst. Sie ist auch in xruxi weit

richtiger, als die des Zchentcns. Hat man aber den

Zehentcn capitalisirt, und diesen Werth vom Grund-

Capital abgezogen, so wird sich bei Feldern und Wein»

bergen von geringhaltigerem Boden und ungünstiger

Lage öfters zeigen, daß der Rest des Grund-Capi-

tals nicht für den Capitalwerth von Gülten und Zinn-

scn ausreiche. Hier könnte man dann zwar sagen, daß

der Zehentbesitzer gegen den Gültherrn zurückstehen

müsse, in so fern dieser der wahre Eigcnthümcr Hin-

ininus directus) sei). Es sind aber die meisten zehent-

barcn Gültgüter schon mit dieser Belästigung zu Lehen

gegeben oder genommen, die Gülten also spater als

der Zehente aufgelegt worden. Weil aber dem wirkli¬

chen Besitzer solcher Güter weder eine Leibeigenschaft

noch eine Abtretung von seinen wahren Vermögen zu-

gemuthet werden kann ^), so werden die Gült» und

H Frohnoflichtigleit hastet »war öfters noch auf solchem Besitz.



Zehcntherrn zusammen nie ein ausgedehnteres Recht

als das auf den Boden selbst haben, und zwar wird

allerdings der Zehenthcrr, der durch das Zunehmen

der Cultur und mit der Zeit, ohne sein Zuthun,

ein fremdes Capital ersessen hat, von Rechtswegen sich

bescheiden müssen, wenn die Zeit sich ändert.

Ucbrigbns ist leicht abzunehmen, daß Va, wo Gül¬

ten und Zehnten bestehn, an eine ganz richtige Be->

stcurung der Renten des Grundcapitals nicht zu denken

fey. bücherlich erscheint aber die Slreirfrage: ob

solche Gefalle besteuert werden dürften?

Wo, wie etwa in Württemberg wird angenommen wer¬

den können, der vierte Thcil des ganzen rei¬

nen Ertrags von Grund und Boden auf die Ge¬

falle geht, da können die vormaligen Subregenten,

welchen ein sehr großer Theil jener Gefälle zusteht,

nicht im Ernste mehr auf ein Finanzwesen rekurnrcn,

bei welchem in frühern Zeiten oft privilegirte Land-

ftande vom Adel für neue Privilegien auf Ko¬

sten i h re r H i n t er sa sse n , diese der landesherrli¬

chen Steuer preis gaben, so daß in solchen Ländern

ganz eigentlich, wie Jean Paul (Friedrich Richter)

sagt, die sieben magern Kühe von den sieben fetten

aufgefressen wurden. Die Zeit der Hohenstaufen und

des Interregnums ist langst vorüber. Sogenannte

Rechte, welche damals durch Zugreifen erworben

und erweitert werden konnten; Austagen, die späterhin

Auch ist uns ein Fall vorgekommen, wo ein Vaucrlehii
obge Preis veräußert, und dem ttebernehmer noch Geld
dazu gegeben wurde.
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den Bauernkrieg erzeugen halfen, sind jetzt nichts als

Lap Italien und Renten *).

R e n t e n st e n e r,

so nennen wir die Abgabe von dem Ertrag der'Capi-

ialien, von Zinnscn oder Renten.

(Hinsichtlich der verschiedenen Benennungen öffent¬

licher Abgaben und ihrer Etnmologie verweisen wir auf

den ersten Band von Harls Handbuch der gcsammten

Steuer - Regnlirung, wo auch eine sogenannte Geschichte

des Steuerwcsens zu finden ist,)

Die Rentensteuer ist durch den Zinnsfuß be¬

dingt , und zerfällt demnach in die Steuer von der

Landrcnte, und in die von andern Capitalrenten.

(Siehe oben unter Capital, und Capital in Grund und

Boden). Wir wollen jene dem Herkommen gemäß,

die Grundsteuer, die andere hingegen, sofern sie

statt finden soll, vorzugsweise La p i t al st eu er nennen.

Grundsteuer

ist also eine Abgabe von der Landrcnte, und muß,

dem Rechte, der Freiheit und Gleichheit zu Folge,

5) Schr leicht läßt es sich glauben, daß viele Gemeinden im
Elsaß seit der Revolution, trotz der äi-olts i-ennls und al¬
ler Zusatz-Centimen, nicht mehr so viel an Abgaben zah¬
len, als die Zehcntc» und Feudal - Gefälle dort früher
allein betrugen.

9

'
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alle Theil Haber treffen. Sonach hätten die Besi¬
tzer von Zehentcn, von Gülten und Grundzinnsen, je
nach ihrem Antheil, den entwickelten Begriffen gemäß,
an der Grundsteuer mit zu leiden.

Wie diese sogenannten Gefälle kakastrirt werden
könnten, haben wir schon bemerkt, so wie, daß in ih¬
nen das bleibende Hindernis' einer ganz richtigen Be-
steurung der Landrcnte liege. Hier hätlcn wir also nur
noch anzugeben, wie das rentirende Grundeigenthum
selbst in die Steuer zu nehmen wäre.

Eine Landreniensteucr je nach dem Capital, womit
der Besitzer den Grund und Boden erworben hat, (wo¬
von wir in dem Kapitel vom Capital in Grund und
Boden sprachen), ist zwar an sich selbst gar nicht un¬
ausführbar, und würde unter den angegebenen Be¬
dingungen stets die wahre Rente, folglich ganz nach
dem Prinzip der Gleichheit treffen. Aber die Schwie¬
rigkeit und Umständlichkeiteiner solchen speciellen und
casuellen Calastrirung fallen in die Augen. Die Kosten
derselben würden nicht gering seyn. Eine gleichzei¬
tige Einschätzung alles rentirenden Grundeigcn-
thums im Staate nach dem wahren Capital-
stand (oder gemeinen Werth), nach Anschlägen, wie
sie tagtäglich mit großer Richtigkeit gemacht 'werden,
ist weit vorzuziehen. Hicbci kann auch sehr leicht kon-
trollrrt werden.

Was für große Unrichtigkeiten in alle Steuerkata¬
ster sich einschleichen, wenn nach andern Bestimmungen,
nach Ansichten, die vom Capitalstandc abweichen, ein¬
geschätzt wird, ist bekannt genug. Nicht allein die Ten
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denz Aller, die Grundstücke, die einen Jeden zu¬
nächst angehen, möglichst niedrig Anzuschwärzen; nicht
die Willkühr, welche durch die strengsten und weitläu¬
figsten Vorschriften gewöhnlich noch in Schutz genom¬
men wird; nicht die moralische Unmöglichkeit ist
allein Schuld daran. Die physische und intellektuelle
find es nicht minder. Den Agronomen möchten wir
sehen, der in einem Menschcnalter auch nur eine
Quadratmeilc Ackerland so richtig abschätzen lernte, daß
auch das darauf gebaute Steuersystem ein richtiges ge¬
nannt werden könnte. Ob in wcißliehtcm Boden mehr
Talk oder mehr Kalk sey, ob ein Acker mehr Alaun¬
erde oder mehr Kieselerde , ob er mehr Thon oder mehr
Eiscnoxydz Chromium oder Tellurium enthalte, das
beweist für jenen Zweck noch gar nichts. Es kommt
auf die Wirthsckaft und ihre mögliche und wahr¬
scheinliche Veränderungen, auf Clima, Lage
und Zeit an. Kurz, es ist nicht möglich. Doch schon
nach unfern Vorbegriffen müssen wir beim Capital
bleiben.

Aber das Capital bleibt nicht dasselbe. Es steigt
Und fällt aus Gründen, die wir in der ersten Abthei»
iung dieser Theoreme angegeben haben. Steigt mit
dem Capital nicht auch die Rente, in ihrer absolu¬
ten Größe genommen, so ist sie dann relativ niedri¬
ger als zuvor. Z. B. ein Acker im Anschlag von 200 st.
wird durch die zeitgemäßen Wirkungen des Gesammt-
preises, durch die Natur des Geldumtriebs, 100 fl,
mehr, mithin Zoo fl. Werth ; die Rente davon wäre 8 fl'
Und könnte nicht gesteigert werden; so wäre sie von 4
Procent auf 2tz Procent gefallen. In so fern nun im
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Steuergesctz ausgesprochen wäre, daß höchstens der
achte Thcil der Landrente, von vier bis zu drei
Procent, von drei bis zu zwei Procent hingegen
nur der neunte Theil als Steuer eingezogen werden
dürfe, so müßte nun das Maximum der Grundsteuer
von zo auf 20 kr. von too fl. Anschlag herabgesetzt
werden. So bedürfte dann das Cataster selbst
nie einer Veränderung, ungeachtet man sogar
einzelnen Distrikten und Gemeinden, wenn Ocrtlichkei-
ten die Güterprcise, oder auch die Landrcnte, bedeu¬
tend verändern, eine gerechte Verminderung oder Ver¬
mehrung ihrer Grundsteuer zuerkennen konnte. Nicht
erhebliche Ungleichheiten und weniger empfindlichen
Preiswechsel brauchte man nicht zu beachten,.

Allerdings kann die Landrcnte selbst an verschie¬
denen Orten desselben Staats und der nämlichen Pro¬
vinz in raschem Wechsel, oder auch zu gleicher Zeit
sehr ungleich senn *). Aber eine solche vorhan¬
dene Ungleichheit sollte man anfanglich nichr be¬
achten; denn eine naturgemäße Besteurung hat die
Kraft in sich, Grund - Capital und Renten, da, wo ihr
Vcrhältniß, vielleicht gewaltsamer Weise , etwa durch
das Steuersystem selbst, über die natürlichen Grenzen
hinausgetricben worden, wieder ins richtige zn setzen.

Auf Surinam z. B. se'l die Landrcnte 2Z bis äo Procem
benagen. In Ostindien soll sie schon ans die Höbe zwischen
SN und So Proccnt gestiegen seyn. — Auch in der ehema¬
ligen Rhcinpsalz wird die Landrcnte mitunter weit mehr
als vier Proeent betragen, so wie sie überhaupt mit dem
Profusay der Pächter stets in gerechtem Verhältnis
stehen könnte.
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Nur bei größeren Staaten und sehr entfernten, oder
auch in physischer und statistischer Hinsicht sehr verschie¬
denen Provinzen, können rechtliche (staatswissen-
schaftiiche) Grunde die Relation und Modali¬
tät des Stcuergcsetzcs Hedingen. Nie aber könnte bei
dem angegebenen Verfahren eine Ungleichheit, und so¬
mit eine Ungerechtigkeit, statt finden und vererbt wer¬
den, wie z. B. bei der englischen Landtage, welche un¬
ter Wilhelm und Maria regulirt worden, oder in der
Grundsteuer des vormaligen Herzogthums Würtemberg,
nach welcher Gütcrstücke, die um hundert und zweihun¬
dert Procent im Capitalwerth verschieden sind, doch
mit gleichen Summen im Kataster stehen, und wo beim
vermeintlichen reinen Ertrag kein Markt berücksichtigt
worden.

Es versteht sich, daß, wenn die Landrente mit dem
Capitalwerth in gleichem Vcrhältniß steigt, auch
beim stehenden Cataster das Maximum (denn das
ist rechtlich nothwendig) in gleicher Progression
erhöht werden dürfte, so daß, wenn in dem vorhin
angenommenen Fall die Rente auf !2 st. gestiegen
wäre, das Maximum von zo auf 45 kr. gesetzt wer¬
den könnte. Würde aber die Landrente steigen und das
Grund-Capital stehen bleiben, bei der auf !2 fl. ge¬
stiegenen Rente der Acker seinen Capitalwerth von
Too fl. nicht verändern: so dürfte das Maximum
(oder Simplnm, wenn man will) von zo kr. auf 1 fl.
(von ILO fl. Anschlag) gefetzt werden, indem die Rente
nun 6 Procent betrüge. Und so läßt sich das mathe»
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matisch Richtige in allen möglichen Fällen leicht auffin¬
den *).

Daß es nach dem Vorgetragenen nur in so ferne
auf die richtige Ve Messung des Bodens ankomme, als
das Capital nach diesem Maßstab ausgedrückt wird, ist
klar. Es bedarf also keines halben Jahrhunderts und
darüber, auch keiner Tonnen Goldes, wie vormals z.
B. in Böhmen und Toskana, um das steuerbare Land
vermessen zu lassen.

Die Größe der Landrente laßt sich am leichtesten
bei Verpachtungen, woran es wohl nirgends ganz fehlt,
erkennen Will oder muß man nach Pachtschillingen
kalkuliren, die ganz oder zum Theil in Naturalien be-
stehn, so muß man die Preise derselben aufsuchen,
wie sie bei der Verpachtung ausdrücklichoder stillschwen
gend angenommen worden sind, also nicht nach Markt¬
preisen rechnen. Bei solchen Pachikontraktcn (die
auch Adam Smith als nachtheilig für das gemeine We¬
sen erklärt,) nimmt der Verpächter gewöhnlich Antheil
an dem Profit des Pächters, oft zum großen Nach¬
theil des leiztern und der Feldkultur. Bleibt uns nun
auch der Grundsatz fremd, mittelst des Steuergefctzes

Für immer fixirtc Grundsteuern taugen nichts, das hat auch
Adam Suiisd in dcr englische» gezeigt. Es gibt nichts
Bleibendes im beben. — Das Weitere hicuach unter „Stcuu?
und Schätzung."

Wo Ländcrcicnnicht ohne die nöthigcn K c b « u d e verpach¬
tet werden können, da must der Eapitalwcrth der letzter»
doppelt genommen werden, dcr Rcparaturkosten und de?
endlichenDcstruetivn wegen.



polizeiliche Zwecke zu verfolgen, so halten zwir
doch dafür, daß ein solcher Profit der Verpächter
als relativer Prosit zur Steuer angezogen werden
dürfte, auf die Art und Weise nämlich, die wir weiter
unten auseinander zu setzen gedenken.

Die Frage: ob das Grund - Capital, welches die
Gefälle ausweisen, an dem Grund-Capital der ge-
sällvstichtigenBodenbcsitzer abgezogen, und diesen nur
der Rest katastrirt werden solle'-' — müssen wir nicht
nur um unserer theoretischen Conseguenz willen beja¬
hen, sondern auch in Erwägung des gewöhnlichenVer-
mögcnszustandcs der Gefallpflichtigcn als nothwendig
annehmen. Sollte hierbei keine höhere Besteurung
der Landrente eintreten, als ohnedem statt gefunden
hätte, so wäre ein Abzug nicht nur ganz gleichgültig
für die Gefall-Besitzer als solche, sondern es würde
auch die Sicherheit ihres Grund« (Gefäll-) Capitals
dadurch erhöht oder auch hergestellt. Sollten aber, ei¬
nes solchen Abzugs wegen, die Landrenten hö¬
her besteuert werden, dann könnte freilich ein solches
Steuergcsetz da, wo landständische Adelskammern
ihre Genehmhaltung auszusprechen haben, starken Wi¬
derspruch finden. Wo aber der Adel kein Gewerbe
treibt, und deßhalb auch zu keinen indirekten, zu
keinen Profit-Steuern angezogen würde, da könnte
er sich denn dock) zu einer solchen Grundsteuer ver-
stehn, und zugleich einen Beweis liefern: daß er ein¬
sehe, die Welt bedürfe keines solchen Adels mehr,
wie er seit der Sündfluth bestand, und sterben und
Abgaben zahlen müsse Jedermann.
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„Steuerfreiheit" ist der Gegensatz von der
Staatsbürgerpflicht des Steucrzahlens. Demnach rann
kein Staatsburger steuerfrei scvn. Man gibt aber dem
Begriff gewöhnlich eine dingliche Deutung, und sagt,
daß steuerfrei erworbene, als steuerfrei erkaufte Güter,
nicht gleich den alrsteucrbarcn mit Abgaben belegt wer¬
den dürften. — Nach unserer Theorie fallt nun zwar
dieser irrige Begriff von selbst hinweg, indem aus der¬
selben hervorgeht, daß nicht die Grundstücke, fondern
die Renten der Besitzer steuerbar seven. Wir haben
aber dennoch dem Einwurf zu begegnen, als sey um
der sogenannten Steuerfreiheit willen th eurer gekauft
oder überhaupt acquirüt worden, und folglich müsse
jetzt wenigstens um so viel niedriger eingeschätzt wer¬
den. Angenommen nun, daß steuerbare Güter früher
wohlfeiler waren, als die damals steuerfreien, so
fragt es sich doch immer wieder: ob denn die Land¬
rente von beiderlei Gütern nicht gleich gewesen und
noch gleich sey? Zum B- ein steuerbares Gut sey um
ßooo fl., ein ganz gleiches steuerfreies um roooo fl. er¬
kauft worden (weiches Verhältnis' aber wohl nie um
der Steuerfreiheit willen statt gesunden hat).
Die Landrentc fest 4 Proccnt, und an solcher von je¬
dem der beiden Güter 400 st. gefallen sevn, so daß
das erste Gut eigentlich toooo fl. werth gewesen wäre.
Katastrirtc man nun auch das zweite dem erstern gleich,
und nähme Steuer davon, so würde jenes Gut um
deßha! b ni ch t 2000 fl. w cn iger wcrth — sondern
mit dem steuerbaren nur in gleiche Kategorie gesetzt
seyn, denn dieses hätte auch mit tooocz fl bezahlt wer¬
den können, wäre es nicht irgend einmal steuerbar
geworden. Wer Hai den damaligen Besitzer für seine
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verlorne Steuerfreiheit entschädigt? — Warum sott
der jetzige Besitzer dieses Guts mit beitragen, den
jetzigen Besitzer des steuerfreien Guts für ein rechts¬
widriges Privilegium zu entschädigen? — was doch
immer der Fall seyn mußte, wenn sie nicht gleich be¬
steuert würden, der Eine also auch noch etwas für
den Andern zu bezahlen hätte. Auch ist unrichtig, daß
der Ersiere eigentlich steuerfrei sei), weil er seine Steuer
beim Ankauf des Guts als ein Capital in Abzug ge»
bracht habe. Einen solchen Abzug auch angenommen,
so müßte er ja doch die Rente des abgezogenen
Capitals, als die Steuer, von seinem Einkom¬
men nehmen. Der Neubestcuerte hingegen gibt ja
ebenfalls nur einen Theil seiner Reute, die er im
Staat geniest, an den Staat.

Aber, sagt man, wenn er das Gut jetzt wieder
verkauft, so erhalt er nur 8ooc) st. und verliert also
2Ooo fl. — Auch diesen unwahrscheinlichen Fall noch
angenommen, so fragt es sich doch immer wieder: wer
hat denn die Verbindlichkeit, ihm diese 2000 fi., dem
Capital oder der Rente nach, zu ersetzen? Was können
die andern Staatsbürger dafür, daß er jetzt auch
einer ist? Wer entschädigt die Tausende, welche durch
Zeitereignisse, durch Steuern für fremde Zwecke, ihr
ganzes Capital in Grund und Boden verloren haben?
Sollen diese nun mehr zahlen, als jener? und müß¬
ten sie dicß nicht, wenn ihm niedriger eingeschätzt
würde, als ihnen? —

Daß Renten möglich sind, davon liegt doch der
letzte Grund in der Arbeit. Gehört nun der Epemte

. ^



— ll8 —

nicht einmal zu der arbeitenden Classc, so nimmt er
ja die Arbeiter auch noch wegen seiner Steuer in An¬
spruch, denn diese Arbeiter müßten ja in ihren eigenen
Renten auch noch die seine versteuern, wenn er frei
bliebe, oder ihm auch nur niedriger, als ihnen, ein¬
geschätzt würde» Der Staat braucht ja deßhalb Picht
weniger.

Am besten erweist sich die Sache, wenn man von
Rechtswegen fordert, daß der Staat zu Herstellung der
ursprünglichen Gleichheit jetzt alles Grundeigenthum
für steuerfrei erkläre. Hat es mit dem beispielsweise
angenommenen Verhaltniß seine Richtigkeit, so müßte
hurch eine solche Cmancipation der Preis aller bisher
steuerbaren Güter aus die Höhe des Preises der früher
steuerfreien getrieben werden, so daß jener altsteuerbare
Acker nun ebenfalls 10000 st. wcrth wäre, lind hiebet
verlören die Cremten keinen Heller — das Ganze wäre
dann res intkAra, Würde sonach eine Rentensteucr,
etwa die von uns bezeichnete, eingeführt, so zahlten
dann Alle gleich, wie sichs gebührt. Es hat aber
mit jenen Annahmen und mit dem Vorgeben der Epem-
ten seine eigene Bewandniß, und es lassen sich aus
den letztem drei Dezennien der w i r k l i ch e n Beispiels
genug anführen, welche beweisen, daß steuerbare
Güter um vieles th eurer gekauft worden, als wenig
Jahre früher oder später die steuerfreien. Selbst da,
wo Domamen steuerfrei verkauft wurden, haben die
Käufer nicht die Steuerfreiheit, sondern die
volle Rente gekauft, und diese bleibt, wenn man
sie auch (nach jährlicher Bewilligung) zu versteuern hat.
Wie wir gezeigt haben, steigt sie sogar im Verhaltniß
mit dem Sinken des Capitais.
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Eine mißlichere Politik kann es wohl nicht geben,
als die, nach welcher den sogenannten Ezemten ihre
Steuer-Privilegien mittelst neukreirter Staatspapiere
abgekauft werden. So erkaust man Staatsbürger
und Landstände; und bei unfern gewöhnlichen Finanz-
Systemen kann es gar leicht kommen, daß die Andern,
die Nichlprivilegirten, nun noch mehr bezahlen muf¬
fen, als ausserdem nöthig gewesen wäre. Zum minde¬
sten zahlen sie nun nicht nur, wie früher, den wahren
Staatsbedarf an Grundsteuer allein, (wenigstens
nahehin allein), fondern haben auch noch für die
Schuldenlast zu haften, die dem Staate um einer Täu¬
schung willen aufgebürdet worden. Die Nichtepcmten
müssen nun auch noch für Capitalicn stehen, die zwar
keine Renten abwerfen, (denn diese machen die Steuer
aus, welche die Andern z u sa m m e n — w e n i g-
stens Alle mit einander — für die exemten
Güter bezahlten), die aber den Besitzern (deren Güter
auch ohne diese Capitalien sich voll rentiren, und so¬
nach im alten Preiswerth bleiben können), doch mit
der Zeit, vielleicht zum großen Nachtheil bes Staats,
noch besondern Vortheil bringen könnten. Sollen
sie abgelöst werden, so muß das Land etwas bezahlen,
was es nie empfangen hat. Schon die falsche Gcld-
leitung und dre, um neuer (landständischer) Privile¬
gien willen, begünstigte Verwicklung kostspieliger Fi¬
nanzen sind sehr zu tadeln.

Die Häuser st euer — die Steuer von der
sogenannten Baurente — zählen wir nicht unter die
Rentensteucrn; auch rechnen wir eine Abgabe von den
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Bauplätzen, (von Grund und Boden der Gebäude)
nicht zur Grundsteuer. Ganz richtig sagt Adam Smith,
daß die Hausrcnte (Hausmiethe) für eine Sache be¬
zahlt werde, die nichts hervorbringe, und daß jeder,
der Hausmiethe und somit an der Häuserstcuer bezahle,
diese von andern Einkommens - Quellen nehmen müsse.
Solche Abgaben seyen gleicher „Natur mit den Eon-
„sumtions - Steuern (und gehören also zu den in di¬
rekten). Ihre nicht zu hebende Ungleichheit sey
„noch überdieß eine von der schlimmsten Art, weil sie
„oft weit schwerer auf den Armen als auf den Reichen
„Vincke." Smith wird zudem nicht einmal Recht ha¬
ben, wenn er annimmt, daß die Deckung der Repara¬
turkosten das Bau-Capital selbst decke Dieß ist mei¬
stens ein fressendes, und zehrt sich nach und nach selbst
auf, wenn es auch in gewissen Zeiten, neben der Rente
nach dem Zinnssuß, noch Prosit abwirst. Diesen Prosit
sprechen wir als solchen zur Steuer an, und jenen
Zinns Ertrag nur dann, wenn überhaupt alle Capi-
talrenten besteuert werden sollen. Dabei setzen wir aber
voraus, daß sie wirklich eingenommen, d. h alsMieth-
zinns erhoben werden. Wer sein eigen Haus bewohnt,
der zehrt an seinem Bau «Capital. Nicht minder die,
welche ihre Gebäude zu andern Gewerben benutzen.
Die Bcsteurung landwirthschaftlicher Gebäude ist sonach,
zumal in unfern Ländern, eine verderbliche Anoma¬
lie *). Und auch hierin waren die Würtembcrger frü--

Bei Bcsteurung des Gewerbe-Profits muß demnach das

Ba»-Caoital mit Inbegriff des Gamals, dessen Rente

zu Reparaturen nötbig ist — auch lünsichtlich des Selbst-

ausschrcns — zu Gunsten der Gewcrbtreibcndcn in Betracht
kommen.



herer Jahrhunderte klüger als manche neueren, welche

die Weisheit ihrer Vorfahren oft rühmen, ohne sie

cinzusehn, dabei aber doch aufrichtig genug sind, ihre

Blödigkeit zu gesiehn.

Schwerlich ist bei uns auch nur eine Area zu fin¬

den, die als solche verpachtet wäre; folglich wäre auch

keine Grundrente von Bauplätzen da.

Nicht weniger unrichtig und schädlich ist die so¬

genannte Gew erbsteli er — die Abgabe von Gewer¬

ben, die keinen andern Grund hat, als den, daß diese

Gewerbe — Gewerbe sind. Man sagt zwar, und gibt

sich bei einer solchen Katastrirung das Ansehn, als

wolle man nur den Gewe rbs-Profi t besteuern.

Es gehört aber eine eigene Sehergabe dazu, den Profit

der Gcwerblreibenden auf viele Jahre vorauszuse¬

hen, zumal da, wo es ausser dieser noch viele

andere indirekten Steuern gibt, von welchen die meisten

Gewerbe ohnehin getroffen werden. Hat man Gele¬

genheit , solchen Gcwerb - Einschatzungen anzuwohnen,

so rann man sich leicht überzeugen, wie da gerathen

und gemeint wird, zumal wenn die Leitung, oder gar

die ganze Behandlung des Geschäfts, den Beamten

überlassen ist. Sind es noch überdieß Ortsbeamte,

oder solche, denen auch der Steuer-Einzug obliegt,

dann ist die ganze Einschätzung oft weiter nichts, als

eine Art von Gnadenwahl.
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Capital st euer

ist bei uns mehr in der Eigenschaft einer ergänzenden
oder einer ausserordentlichen Steuer, als in den
Katastern bekannt.

Nach dem, was Adam Smith über dieBesteurung
der Einkünfte von Capftalicn sagt, scheint es, er setze
die Zinnse von Anleihen in eine Kategorie mit
der Landrente. Nach unfern vorgetragenen Ansichten
würde er hierin sehr Unrecht haben. Doch führt er
Gründe an, warum bei der Lanvrcnte eine viel schick¬
lichere Besteurung statt finden könne, als bei der An¬
leihen-Rente, die er Geldrente nennt.

Daß eine Auflage aus die Landrcnte diese nicht
erhöhen könne, halten auch wir für wahrscheinlich»
Aber das Grund-Capital, den Preiswert!) des Bodens
kann und muß sie vermindern, sobald sie unvcrhältniß-
maßig hoch ist; davon haben wir Ersahrungen gemacht.
Daß aber auch, wie Smith behauptet, eine Aussage
auf die Zinnse von angeliehenen Capitalien den Zins¬
fuß nicht in die Höhe treiben könne, weil sie die int
Lande vorhandenen Summen auslehnbaren Geldes nicht
vermehre, das ist, wie wir gesehen haben, unrichtig;
denn gerade bci weniger Geld können die Zinnse höher
gehn, und das Gesetz, welches ihr Steigen zurückhal¬
ten soll, macht übel nur arger, indem es verborgenen
Wucher erzeugt, der gerade da verderblich sich ein-
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frißt, wo der Staat mit seinen Kurmittcln nicht hin¬

kommen kann *).

Läßt man den Zinnsfuß gehen, da, wo er gesetz¬

lich beschrankt ist, dann gehen, wenn hinlänglich Geld

und hinreichender Credit an der Tagesordnung sind —

so regelt er sich von selbst nach den natürlichen Gese¬

tzen, die im Umtriebe des Gesammtprcises, in Handel

und Wandel herrschen. Fordert man dann den Capita»

listen einen Theil ihrer Zinnse ab, so legen sie diesen

wenigstens einfach, wo nicht doppelt, auf ihre Schuld¬

ner um, und der Zinnsfuß erhöht sich. So wird diese

Rcntensteuer indirekt, und gerade die, welche die

Auflage am wenigsten vertragen können, schuldenbelastete

Landwirthe und andere, oft arme, Gewerbslcute müs¬

sen sie zahlen **)>

Wir können demnach die Anleihen-Steuer

nicht unter die rechtlichen und richtigen zählen. Doch

da, wo der Zinnsfuß noch nicht frei gegeben werden

kann, möchte allerdings zu Gunsten der schuldentragen-

dcn und häufig verarmten Grundeigcnthümer ein Theil

ihrer'Landrente, wo nicht das Ganze, von ihren hy¬

pothekarischen Gläubigern gefordert, jedoch von

») Zehn bis zwanzig proccnt zahlen gegenwärtig manche von
unfern heimlich verschuldetenLandwirthen, wenigstens
in den Gegenden, wo Juden wohnen.
Die temporären Capitalstcuern im Königreich Würtcm-
berg haben den eigentlichen Zinnsfuß von s auf 6 Procenr
treiben, und noch überdicß den Credit und den Handel
schwächen helfen. Zum wenigsten mußten viele Schuldner
die Capitalstcuer allein zahlen.
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Pen Schuldnern am Ort der gelegenen Sache (rel sitae)
bezahlt werden können. Aber auch dieß können wir
nicht als etwas Bleibendes empfehlen.

Gewcrb - Capitalien, oder gar solche zur Steuer
zu ziehn, die gar keinen Ertrag gewähren, ist
noch viel weniger rothsam. Letzteres ist ganz unrecht»
üch, wenigstens indirekt, und in den Gewcrb - Capita¬
lien wird ganz eigentlich die Industrie besteuert, die
man ja doch, wie oft gesagt, aber nie gehalten wird,
keineswegs besteuern will. Man halte sich an den
Profit, der auch auf eine zulassigere, weit weniger
nachtheilige, ja, wie wir zeigen werden, in wichtigen
Beziehungen höchst nützliche Weise auLzumitteln ist.
Das Gewerbs - Capital bedingt ja den Profit.

Daß selbst hypothccirte Capitalien öfters günz
oder zum Theil verloren gehn, so wie das moralisch
und polizeilich Nachtheilige der Capitalsteuer, könnet!
wir hier unerörtcrt lassen *).

Zoll.

Ein sranzösiscberMinister, erzählt Kant ^), berief
einige der angesehensten Kaufleute zu sich, und ver-

Einmalige Reichsstädte, die jetzt zu Monarchien gehören,
aber ihre sogenannten Vermögenssteuernnoch nach eidlichen
Fassionen ausmessen, sehen von dieser Seite wie böse Gei¬
ster aus, wie Gespenster, die man zur Ruhe bete» möchte.

Der Streit der Fakultäten, von Imman. Kant, S, s, ü!
der Nota.



langte Von ihnen Vorschläge, wie dem Handel aufzu¬

hellen sey; gleich als ov er darunter die beste zu wäh¬

len verstände.. Nachdem einer dies, der Andere das,

in Vorschlag gebracht Halle, sagte ein alter Kaufmannn,

der so lange geschwiegen hatte: „Schafft gute Wege,

„schlagt gut Geld, gebt ein promptes Wechselrecht u.

„vgl., übrigens aber laßt uns machen." — Der

Staat kann den Handel nicht dirigircn, am allerwenig¬

sten durch ein Zoll-System. Zwang stört und lähmt

ihn nur. In der Freiheit dirigirt er sich selbst. Zwangs¬

verbote helfen auch den Fabriken nicht, wenigstens

nicht auf die Dauer. Selbst Transit-Zoll ist ver¬

werflich, wenn gleich schon die alten Germanen Zölle

von Fremden erhoben. Die Fremden geben es heim,

und finden auch andere Wege. Fracht bringt Vor-

thcil, zumal wo viel Ackerbau, Viehzucht und Wein¬

wachs ist Uebrigens hat Swift wahrgesagt- „daß in

„der Rechenkunst der Zölle zwei Mal zwei nicht immer

„vier, sondern oft nur Eins mache." (Man vergl.

die Schrift: „Was sind Mauth- und Zoll-Anstalten

der National-Wohlfahrt -c " von H. C. Brunn er, 1816.)

A c c i s e.

Wenn man unter Accise, wie gewöhnlich, eine Com

sumtions - Steuer versieht, so läßt sich nicht sagen, daß

sie mit der Alleinherrschaft des Octavius AugustuS in

den römischen Staat gekommen sey. TacituS *) sagt

auch nur, daß nach den Bürgerkriegen ein Procent

auf die Waaren gelegt worden sey. Salz z.B.

*) 1°acltuz ^nniil. I., 73.



ist aber doch auch eine Waare, und jener Livius Sa-

linator thut uns ja schon durch seinen Namen kund,

wie angenehm solche Austagen dem römischen Volke

schon viel früher waren. Als aber unter den Impe¬

ratoren die L ust ra l-Co ntr i buti o n, diese der Ac-

cise sy nahe verwandte G e w e r b - S t c u e r, mit gleich

barbarischer Strenge, wie die Jnterdiction (die ding¬

liche Kopfsteuer) erhoben wurde; als man im Römer-

reiche Gewerbe aller Art, auch, wie in Athen, das

der Hetären, willkührlich beschatte, und dem Handel

überließ, sich an der Consumticn zu erholen, da war

cs freilich mit jenem Finanzsysiem, wenn man es so

nennen darf, auf indirekte und doch sehr direkte

Weise, wie mit dem Staate selbst am weitesten ge¬

kommen *).

Einem Staatsbürger eine Steuer aufzulegen, weil

er konsumirt, ihm etwas abzufordern, weil er etwas

geniest, das ist zum wenigsten kein Rechts,-Prinzip.

Einen erträglicheren Charakter nehmen solche Steuern

als H a n d el s - S t e u e rn an, als Abgaben vom

Verkehr. Das Verweisen auf die Consumentcn bleibt

aber in den allermeisten Fällen eine Anomalie. Und

cigenthümlich ists, daß gerade der größere Kaufmann,

dessen Gewinnst man durch Zölle besteuern will,

diese Auflage viel öfter und leichter wieder von de»

Consumenten erhebt, als alle die kleineren Handels¬

und "Gcwerbsleute, deren Verkehr nicht über die Grenze

des Landes geht, und deshalb nur mit der Accisc be-

H Nach Buchbol; sind Gibbons Angaben über die Grvft

der römische» Staats-Einkünfte noch viel zu gering.
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lastet ist. Von kostbaren ErhebuNgs - Anstalten, vom

natürlichen Reiz zur Defraudation und zum Schmug¬

geln, zumal in Binnenländern und bei hohen Zöllen,

hier nicht einmal zu reden.

(Als — nach I o h. V al. An d reä — die würtember-

gische Stadt Calw im Anfang des siebzehnten Jahr¬

hunderts innerhalb drei Monaten alle jahrlich in Würt¬

temberg gewonnene Wolle, und dann in jedem Jahr

noch eine große Menge von dieser Waare aus den Nie¬

derlanden, aus Böhmen, Hessen, Thüringen rc. ver¬

arbeiten und in fabrizirten Zeugen ausführen konnte,

da gab es in diesem Lande keine Accise. Nach dem

dreißigjährigen Kriege, als auch jene Stadt mit ihrem

Gewerbe zu Grund gegangen war, führte man sie

ein *). So gehts. —)

Graf von Soden 'billigt das Umgelv (Ohmgelb)

im Allgemeinen, weil es eine Produktions-Steuer

sty. Die von diesem Schriftsteller aus seiner Theorie

gefolgerte Produktions - Steuer ist aber doch wohl ei¬

gentlich eine Erwcrbsteuer, und sonach betrachtet

er das Umgeld nicht als eine Consumtions-Auflage,

ob es sich gleich dieser Eigenschaft noch eher theiihaf-

tig machen kann, als die Accise es vermag. Aber ge¬

rade dann, wenn man das Wesen Und den Organis-

») Statt der Grundsteuer, und wie Herr Pfister sagt, zur
Probe, von der N ° th getrieben.



mus einer solchen Bcsteurung genießbarer Flüssigkeiten
zu durchschauen sich bemüht, kann man allen ähnlichen
Produktions - Steuern gram werden.

Als eine indirekte Auflage trifft es, seiner Na>
tur nach, bald den Käufer, bald den Verkäufer, bald
den einen mehr, bald den andern weniger u. s. f.
Geht die Tranksteucr vom Einkommen der Genießen¬
den, so trifft sie nur allzuhäufig den Tagelohn, wenig¬
stens den geringen absoluten Profit der ärmcrn Klas¬
sen, und während die Wohlhabenden und Reichen ihre
Weine aus ihren eigenen Kellern trinken, müssen be¬
dürftige Arbeiter ihre wenige Labung an Wein oder
Bier noch im Umgeld besonders versteuern. Aber auch
da, wo die Konkurrenz die Wirthc nöthigt, das Um¬
geld selbst zu bezahlen, trifft es höchst ungleich, denn
diejenigen , die nur weniges verzapfen, zahlen ja stets
in dem nämlichen Verhält» iß, wie andere, die sehr
srequentc Wirtschaften haben. Setzt einer von die¬
sen ein Capital von mehreren tausend Gulden jährlich
mehrmals um, so zahlt er demungeachtet nur die
achte, zehnte, zwölfte Maß als llmgeld, gleich den
andern Wirthen, die ein viel kleineres Capital in meh¬
reren Jahren nur einmal umsetzen, folglich auch einen
viel kleineren relativen Nutzen haben.

Gleiche Bewandniß hat es mit den Bierbrauereien
und andern dahin einschlagenden Gewerben. Polizei-
Taxen der Getränke haben auf solche Mißverhältniße
auch nie Rücksicht genommen, und können dieß, ob ih¬
rer eigenen Unnatur, auch nicht. Aber selbst da, wo
die Polizei zu Gunsten der geringeren Wirthe oder



Bierbrauer proccdiren wollte, hat es sich gechigt, daß

sie dieß, selbst durch enorme Straf-Bestimmungen,

nicht vermag. So finden wir z. B., daß in den fünf¬

ziger Iahren des letztverflossenen Jahrhunderts in

Baicrn einige Verordnungen erlassen wurden, die Stra¬

fen von 100 bis zoo Reichsthalern u f. f, auch den

Verlust der Braugerechtsame darauf setzten, wenn ein

Bierbrauer sein Bier unter der Taxe verkaufen,

oder auch nur den Abholenden einen Trunk umsonst

reichen würde ic, *). Natürlich konnte eine solche

Ucberspannung nichts fruchten. Die Instruktion für

die Stuttgarter Bierfchau, welche die dortige Ober-

Polizei - Direktion unterm 2?. August 18^ emanirte,

hatte vielleicht eher eine absolute Gleichheit des

Prosits unter den Bierbrauern und Bierwirthcn be¬

werkstelligen können, indem sie den erstern auf ein Brau¬

haus, in welchem jährlich 800 Scheffel Gerste vermalzt

werden könnten, außer vier Procent Interessen (von

vielleicht 40 bis 50000 st. Capital), noch <,00 fl. (allen¬

falls die Besoldung eines Polzei - Commissärs) reinen

Gewinn, dabei aber iz kr. „Dreinlaß" auf die Maß

zugestand, die den Bierschenken oder auch den Bier¬

brauern von der selbstverzapften Waare zu gut

kommen sollten. Ein nicht zapfender Bierbrauer

hätte demnach bei einein Debit von ca. 20000 fl. nur

etwa 40 kr. vom Eimer als Lohn gehabt, während

der Staat ungefähr 4 fl. an Umgeld, Accise undHalb-

thalcr-Geld (die Häuser - und Gewerbsteuer nicht

gerechnet) vom Eimer erhoben hätte.

H Ucbcr das Bierbraurccht in Baicrn, von Fr. X. von Mv s-
b am ni/ >79^
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. Man sieht aber leicht, daß es bei solchen, auch

mit mancher Gefahr verbundenen Gewerben, auf den

relativen Ertrag ankommt, und daß überhaupt die

Berechnungen der Polizei nicht ausreichen, weshalb

man denn solche Verordnungen ruhen lassen oder

' - wieder aufheben muß, was auch bei der angezogenen

l schon länger der Fall seyn wird.

Daß daS Hinweisen auf die Consumenten oft nur

eine leere Bedeutung der Umgeldsnormen scy, das läßt

- ." sich auch bei der würtembergischen vom Jahr r8i?dar-

thun Sie hat unter Anderem das Umgcld von dcmjc-

»igen Essig, den die Fabrikanten an die Krämer ver^

l--» kaufen, von jenen auf diese überwälzt. Diese Ueber«

. ' wälzung hat aber keineswegs die Fabrikpreise jenes

^ ' Artikels verändert, denn die Kalkulationen der Finanz-

' männer dringen nicht so leicht ins Privatleben ein.

Dagegen hat eine außerordentliche Vermehrung der

I Konkurrenz in verschiedenen Gegenden dieses Lan-

des den Nutzen von allen Umgelds.- Objekten, außer

den Weinen, sehr verkleinert. — Je beschwerlicher die

ohnehin gcwcrbfcindlichen Umgelds - Instruktionen wer,

den, je ungleicher, drückender und unrichtiger diese Be-

steurungs - Norm wird, desto mehr suchen dieBcsteucr-

ten sich solchen Auflagen zu entziehen. Und dieß ist,

der versiegelten Fässer und geeichten Kühlschiffe unge>

achtet, wohl bei keiner der Auflagen von der indirekten

Gattung leichter möglich, und mehr im Schwang, als

beim Umgcld n). Es sagt auch der Verfasser der „Jdes

der Staatsverfassung" S. 176:

De? Modus, sich von Seiten der Verwaltung mit i>cn Um,

g-ldpAichtig-n, auf ein? für yl-hrerc Jahre bcstimmtt „AM



„Jede Erhebungsart der Steuern sey verwerf-
„lich, wenn sie einen zu großen Renz mit sich
„führe, die Staatsgcsammtheit um die Ab-
„gabe zu betrügen, wie dicß der Fall bei der
„Accife, dem Um g cid, hohen Zöllen, kurz
„bei allen Consumtions - Abgaben sey, welche,
„indem sie die Moralitat des Volks und seine
„Pietät gegen den Staat untergraben, zugleich
„ihre ganze Last auf den Ehrlichen oder Ein¬
fältigen wälzen,"

Zieht man noch in Erwägung, daß die Verwaltung
des Umgclds unter den Abgabcnverwaltungen eine der
thcuerstcn und kostbarsten in jeder Hinsicht ist, so laßt
sich vielleicht behaupten: der Staat erhalte von dieser
Abgabe nur so viel, als übrig bleibt. —

Eins hatten wir hier, des Umgclds wegen und
der Billigkeit zu Ehren, noch beizufügen.

Außer allem Zweifel ist es doch wohl, daß das
Umgeld eine Abgabe, mithin je ein Theil des Ver¬
mögens der Kaufer oder Verkäufer von Getranken
sey. Es gehört also unstreitig zu den Steuern,

salsummc" zu verstehn, beseitigt das Nebel aufkeincr Seite.
Die Gewcrbtreibendcnsollen dabei kontrvllirt werden, und
bleiben der Nnkunde, der Willkühr und den Chikanen
bloß gestellt; die obere» Behörden wissen und erfahren
aber demungcachtet nur höchst unzuverlaßige Momente,
auf die sie dckretiren sollen und müssen. Das Ganze aber
bleibt gleich kostspielig und nöthigt die Burger durch P e-
sorg uissc zu Akkorde», wobei sie öfters übel fahren.
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wenn gleich die Verfertigsr des (altern) deutschen

Staats - und Privat - Rechts ") dasselbe nicht, Wieden

Zoll, zu den (großen) Regalien, sondern zu den Pa-

tnmonial-Gefallen zählten. Zu einer Zeit, wo es hin¬

reichend war, lateinisch gelernt zu haben und eine Per¬

rücke zu tragen, um der Laienschaft ihr Recht und ihre

Schuldigkeit begreiflich zu machen, ging das hin. Heut

zu Tage zweifelt man sehr daran, ob irgend Jemand

in der Welt das Recht haben könne, einem Andern

mit Vermögensthcilcn von Dritten ein Geschenk zu

machen, oder auch als Quasi-Regent sich selbst so et¬

was zuzueignen. Mag übrigens das Umgeld in der

belobten Eigenschaft eines Pattimonial - Gesälls (oder

in der Eigenschaft eines sogenannten kleinen Regals)

als Geschenk von Kaisern und Königen, oder etwa als

Remuneration Mr bewilligte Besteurung der Hintersas¬

sen , oder auch als gute Prise an die Patiinionial-

herren gekommen seyn — wir wollen es ja nicht gerade

unbillig nennen, daß denselben, nachdem ihre Pri¬

vatstaaten eingegangen sind, für Regal- und Patrimo-

nial-Gefalle, die der jetzige wahre Staat als Steuern

i ' '
Wenn Moser, wie Manche wolle», der Vater des deut¬

schen Staatsrechts wäre, so könnte man auch sagen, daß
an diesem, nun Gottlob! begrabenen Wcchsclbalg wenig
Ehre zu erleben gewesen sep. Was konnte aber Moser da¬
für, daß im römisch-deutschenJeiche auch römisch-deut¬
sches Rechksw-ün (oder Unwesen) m Huden war— so daß
noch heute der schöne Grundsatz! gaictglilll zristnaipi ^>la»
cuit oto. kann geltend gemacht, und in einer fürstliche!!
Barmherzigkeit die Sicherheit des Eigenthums der Nntcr-
jhanen kann gefunden werden. Das ist eine staats recht«
^ iche vor?;,» m rani (oder verüio rsj).



in Anspruch nehmen mußte, eine „Entschädigung"
oder Vergütung zugesagt oder zugewiesen worden ist.
Aber jeder Staatsbürger, jeder, der zu einer solchen
Vergütung beitragen muß, wird fordern dürfen, daß
man dem Ding seinen rechten Namen und seine rich¬
tige Stellung gebe. Der Staat findet es billig und
zuläßig, daß von den Steuern, welche die
Staatsbürger bezahlen, ein Theil an die»
je n igen Gutsbesitzer abgegeben werde, die
früher Regalien und Umgeld bezogen *).
(Unerörtert mag hier die Frage bleiben: was in solcher
Hinficht billig und Rechtens wäre, wenn der Staat
selbst weder Regalien noch Umgeld mehr bezöge?) Hat
die Gnade des Regenten eine solche Steuer-Abgabe
bewilligt, so ist es dann doch wohl am einfachsten und
natürlichsten, man zieht das zugestandene A e«
quivalen tan der Steuer-Summe ab, wel-
chederPatrimonialherr aus Grund und
Boden (von seiner Landrente) zu entrichten hätte.
Nicht bloß unnöthiges Hin- und Herzahlen wünschten
wir durch eine solche Vereinfachung beseitigt zu sehen,
sondern wir halten es für sachgemäß, daß man klar
und nett den Beweis herstelle: es scy wirklich an dem,
daß manche von diesen Herren wenig oder
gar nichts zu den öffentlichen Lasten bei¬
tragen: zumal da, wo noch besondere Abzüge von
den Anschlägen ihrer Güter gemacht werden. Jn Wür-

H Wird das Acquivalent auch von andern Staatsein¬
künften genommen, so ändert dieß das Wesen der Sache
nicht. Es geht vom Staatsgut.
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iemberg z. B. (wo von den Anschlägen adelicher Lehem

güter ein Drittheil, von den Allodicn ein Achttheii ab¬

gezogen wird) beziehen seit einigen Iahren manche

Grundherrn eine bedeutend größere Summe als Aequi-

valcnt für Umgeld, als der Staat, auch beider streng«

stsn Aufsicht, in ihren Patrimonial - Orten erheben

konnte. Bei einem und den andern solcher Patrimo»

nia'derrr. könnte die Gefäll -- Vergutungs - Summe aller¬

dings ihre Grundsteuer übersteigen, vielleicht um Vie»

les. Da zeige man, was wirklich ist.

Daß der Staat keine Verbindlichkeit habe, gewisse

Klassen seiner Bürger auf Kosten der übrigen zu begün¬

stigen, damit jene ihren Standes > Meinungen , ihrem

„angebornen" Verdienst gemäß, auf einen größer«

Fuß leben können — das bedarf heut zu Tage keines

Beweises mehr. Jedem sein Tagelohn sagt I. I.

Rousseau, denn Jeder bringt ja zwei Arme und

zwei Beine mit auf die Welt llebrigens mag an je»

nen Bewilligungen vielleicht nur dieß zu tadeln seyn,

daß sie in unserer politischen Zeit für eine unpolitische

Ewigkeit gegeben werden.

Der Einwendung, als seycn eigentlich die „ange»

hörnen" Hintersassen jener Gutsherrn diesen das Um»

geld schuldig, setzen wir die coinüetio sine eaussa ent»

gegen; denn wo ist jetzt der Titel eines Vertreters

gegen den Landesherrn oder bei Kaiser und Reich, un¬

ter welchem die Herren vom Adel solche Privilegien

erworben, ersessen und gebraucht haben? Diese vor»

maligen Hintersassen sind jetzt Staatsbürger,
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und kein Unterthan kann vom andern besteuert werden.

Gemeinden, die früher Umgeld bezogen, ist der Staat

kein Aequivalent schuldig, so bald er kein Umgeld

mehr erhebt.

Stempel.

Kaum sollte man glauben, daß diese Finanz eins

Erfindung der Holländer sey. Kalten kaufmännischen

Republikanern sollte man nämlich nicht zutrauen, einen

Stempel, ein ,,inane li^beiiäi sirnulscriim," zum Gegen«

stand einer Bezahlung zu machen. Begreiflich bleibt

es demungcachtet, daß die Weigerung der Pensylva-

nicr, den englischen Stempel anzuerkennen, einenWas-

hington in die Geschichte rufen, die StaatS-Auto¬

nomie, die Unabhängigkeit der Nordamerikaner erzeu¬

gen, und die Evolution des französischen Volks be¬

schleunigen konnte. So wirken keine Stempel mehr.

Kopfsteuer.

Die römische Indiction war eine Vermögenssteuer

nach Kopsen, so daß mehrere arme Bürger nur für

einen Kopf, reiche hingegen für eine gewisse An¬

zahl Köpfe bezahlen mußten. Daher die Supplik je¬

nes Dichters (Sidonius Apollinaris), daß ihm der

Hürst durch das Abschlagen von dreien seiner Kopfs
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das Leben retten möchte *). lieber solche Taxen sind

wir hinaus, und hoffentlich verfallen bei uns weder

Köpfe noch Kopfsteuern an despotische Herrscher, die

mit dem Leben, wie mit dem Tage lohn ihrer Uns

terthanen spielen

Steuer und Schätzung.

Es ist uns kein Staat bekannt, in dessen Verfas¬

sung bestimmt ausgesprochen wäre, was denn eigent¬

lich besteuert werden dürfe? Man antwortet freilich:

das Vermögen der Staatsbürger. Aber selbst die¬

jenigen, die ihre sogenannte Vermögenssteuer als die

einzig gerechte anpreisen, sprechen dann von Grund¬

steuer, Viehsteucr, Häusersteuer, Luxusstcucr :c. und

lassen ganz unerörtert, was denn eigentlich Vermögen

sey? Das Vermögen, die Bedingung, Luxus zu trci-

t-or^nnes iros esse ^uts, nronstrurngue tnlzutum;
Ilie co^ilts, ut vlvsnr, tu. nrllii tolle tria.

Die Köpfe der Hausthiere werden auch bei uns besteuert,
B, die der Pferde und des Rindviehes (znm Behuf des

Straßenbaus), die der Hunde, auch die der Taube», letz¬
tere jedoch nur summarisch im Taubenschlaggcld. Unstrei¬
tig geh» doch solche Steuern vom Linkommen der Be¬
sitzer.
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